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zu, um Stimmenmehrheit zu bekommen, bei welcher
es sein Verbleiben hat-

§ 831 Macht der LandeLfürsten in Kirchensachm überhaupt.
Klosterrath.

Nebst derjenigen Macht, welche aus dem bisher
Gesagten ersichtlich ist, übten unsere Landesfürsten
noch vielfache andere in Kirchensachen aus, gewiß
eine größere als in den vorigen Zeiten. Anlaß dazu

gaben ihnen die Religivnsneuerungen, die von vielen
Geistlichen selbst angenommen und befördert wurden,
die Verkehrtheit oder Nachlässigkeit mancber geistli¬

cher Vorsteher, die Eingriffe der Weltlichen in Güter
und Einrichtungen der Kirchen und Klöster. Es wur¬

de in diesem Zeitraume, bereits unter Ferdinand I.,
eine eigene aus Rcgierungsmitglieder» bestehende Kom¬

mission bestellt, welche zwar der Klosterrath genannt
wurde, aber nichtbloß die Angelegenheiten der Klöster,
sondern auch der Kirchen überhaupt, nicht etwa bloß

die äußerlichen — Güter und Rechte betreffenden —

sondern auch die innerlichen — auf sittliche und got¬

tesdienstliche Einrichtung sich beziehenden — Angele¬

genheiten , kurz das ganze Kirchenwesen zu besorgen

hatte. Wie viele Verordnungen in Kirchensachen die

Landesfürsten erlassen, wie viele Anstalten im Reli¬
gionswesen sie getroffen haben, ist ans der Geschichts-

erzählung dieses Zeitraumes hinlänglich bekannt.Dar-
in ist auch vorgekommen, daß Kaiser Ferdinand I.
eine Gottesdienstordnung aufgestellt, sic allen Kir¬
chen-und Kloster-Vorstehern vorgeschrieben, und in
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